
Tivi lsc h u Izorg o n iso tio n
lllnau-Effretikon und Umgebung

Ei nfacher öffentl ich rechtlicher

AITISCHLUSSVERTRAG

zwischen

der Stadt ll lnau-Effretikon
nachstehend Trägergemeinde genannt

und

der Gemeinde Lindau
nachstehend Anschlussgemeinde genannt

betreffend Anschluss an die,Zivilschutzorganisation lllnau-Effretikon und Umge-
bung', bestehend aus den Gemeinden lllnau-Effretikon - Kyburg - Lindau - Weiss-
lingen.
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Vertragszweck

Übertragene Aufga-
ben an die Träger-
gemeinde

Anschluss weiterer
Gemeinden

AuceuerNE BESTnvTMUNGEN

Art. I
Gestützt auf die Bestimmungen von Art. I Abs. 1 des Bundesge-
setzes über den Zivilschutz vom 17. Juni 1994 in Verbindung mit
$ 11 der kantonalen Verordnung über den Zivilschutz vom 17.
Dezember 1980 vereinbaren die Vertragspartner eine Zusam-
menarbeit innerhalb einer gemeinsamen Zivilschutzorganisation
unter der Bezeichnung,,Zivilschutzorganisation lllnau-Effretikon
und Umgebung".

Att.2
Die Anschlussgemeinde überträgt der Trägergemeinde die Orga-
nisation, Venrualtung und operative Führung des gemeindeeige-
nen Zivilschutzes innerhalb der nachfolgend festgelegten Rah-
menbedingungen.

Art.3
Die Aufnahme weiterer Anschlussgemeinden in die ,,Zivilschut-
zorganisation lllnau-Effretikon und Umgebung" ist jederzeit mög-
lich. Diese þesfeåf aktuell aus den Semeinden Weisslingen,
Kyburg sowie der Sfadf lllnau-Effretikon.

Vertragsdauer Art. 4
Der Anschlussvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen

Vertragsauflösung Art.5
Der Anschlussvertrag ist auf Ende eines Kalenderjahres, unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Jahren, kündbar. Allfäl-
lige Übergangsregelungen sind Gegenstand separater Verhand-
lungen. Kann in diesen keine Einigung enielt werden, ent-
scñeidef die Direktion für Sozíales und Sicherheit des Kan-
tans Zürich über strittíge Punkte endgültig.

ZlvllscHUTzoRGANrsATroN lu¡¡nu-EFFRETIKoN UND

Urúceeuruc

Führung Art.6
Die Führung der,,Zivilschutzorganisation lllnau-Effretikon und
Umgebung" obliegt

a) im operativen Bereich dem Chef ZSO der Stadt lllnau-
Effretikon. Die Bestellung desselben erfolgt - nach vorheriger
Konsultation der Anschlussgemeinde - durch die Trägerge-
meinde;

b) im strategischen Bereich der Sicherheitskommission der Trä-
gergemeinde.
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Zivilschutzstelle

Zivilschutzbauten
und -anlagen
. Eigentum

Zivilschutzbauten
und -anlagen
. Unterhalt
. Reparaturen
. Umbauten

Zivilschutzbauten
und -anlagen
. neue Anlagen

Zivilschutzbauten
und -anlagen
. Reinigung
. techn. Kontrollen
. kleinere Unterhalts-
arbeiten

Zivilschutzbauten
. Zutrittsberechtigung
. Verantwortlichkeit

Zivilschutzmaterial
Eigentumsverhältnis

Art.7
Die Trägergemeinde führt namens aller Anschlussgemeinden der
,,Zivilschutzorganisation lllnau-Effretikon und Umgebung" eine Zi-
vilschutzstelle und stellt das dazu notwendige Personal sowie die
entsprechende lnfrastruktur gegen Verrechnung zut Verfügung
(vgl. Art. 24).

Art.8
Gemeindeeigene Zivilschutzbauten und -anlagen sowie öffentli-
che Schutzräume verbleiben im Eigentum der Vertragspartner
(Standortgeme¡nde). Sie werden durch dieselben bezeichnet.

Art.9
Bauliche Veränderungen sowie Reparatur- und grössere Unter-
haltsarbeiten an Zivilschutzbauten und -anlagen obliegen im allei-
nigen Verantwortungsbereich der einzelnen Vertragspartner
(Standortgemeinde) und sind ausschliesslich durch diese zu fi-
nanzieren. Planungs- und Realisierungsvorhaben sind im Einver-
nehmen mit der Sicherheitskommission der Trägergemeinde aus-
zuführen. Betreffend die Art, des Zeitpunktes und Umfanges
der Arbeiten sowie die Erteilung allfälliger Aufträge an den
ZS-Materialwart (vgl. Zitt. 12) entscheiden alleine die einzel-
n e n Ve rtrag sp artn er ( Sta n do ñg e m ei n de).

Art. l0
Die Planung und Realisierung neuer Zivilschutzbauten und -anla-
gen der Vertragspartner hat unter Miteinbezug der Sicherheits-
kommission der Trägergemeinde zu erfolgen.

Art. ll
Reinigung, technische Kontrollen sowie kleinere Unterhaltsarbei-
ten von Zivilschutzbauten und -anlagen der Vertragspartner
(Standortgemeinde) werden durch den ZS-Materialwartes der
Trägergemeinde eígenverantwortlich und nach eigenem Er-
Ínessen durchgeführt. Die Delegation der Ausführung dieser Auf-
gaben an Anlagewarte der ZSO - ist zulässig. Diese Aufwändun-
gen gehen zulasten der gemeinsamen Rechnung der ,,Zivilschut-
zorganisation I ll nau-Effreti kon u nd U mgebung".

Att.12
Dem durch die Trägergemeinde bezeichneten ZS-Materialwart
obliegt die Sicherstellung einer fristgerechten und einwandfreien
Ausführung aller in Ztff .9 genannten Arbeiten. Vorausgesetzt, es
liegt demselben ein schriftlich formulierter Auftrag der zu-
ständigen Standortgemeinde yor. Die Vertragspartner haben
dem ZS-Materialwartjederzeit ungehinderten Zutritt zu allen be-
zeichneten Zivilschutzbauten und -anlagen zu gewähren.

Art. 13
Mit dem Beitritt zur,,Zivilschutzorganisation lllnau-Effretikon und
Umgebung" geht sämtliches Zivilschutzmaterial der Anschluss-
gemeinde in das Eigentum der Organisation über. Diese befindet
mittels Entscheide der Sicherheitskommission der Trägergemein-
de über die weitere Veruvendung.
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Zivilschutzmaterial
. Ersatz
. Unterhalt
. Neuanschaffung

Schutzraumkontrol-
len

Schutzraumkontrol-
leur

An Private vermiete-
te Zivilschutzräume

Zivile Gemeindefüh-
rungsorganisation
zGo

Beizug von Zivil-
schutzkräften für
ausserordentliche
Lagen

Beizug von Zivil-
schutzkräften für ge-
meindeeigene Pro-
jekte

Art. 14
Die,,Zivilschutzorganisation lllnau-Effretikon und Umgebung" ist
für den Ersatz, Unterhalt sowie die Neubeschaffung des gesam-
ten Zivilschutzmaterials der Organisation verantwortlich. Die An-
schlussgemeinde partizipiert an den Kosten anteilmässig gemäss
Verteilerschlüssel (vgl. Art. 25).

Art. 15
Die Schutzraumkontrollen können durch Angehörige der ,,Zivil-
schutzorganisation lllnau-Effretikon und Umgebung" im Rahmen
ordentlicher Dienstleistungen durchgeführt werden. Die Kosten
gehen in diesem Falle zulasten der gesamten Organisation.

Art. 16
Der Schutzraumkontrolleur wird durch die Sicherheitskommission
der Trägergemeinde bestimmt.

Art.17
Von der Anschlussgemeinde an private vermietete Zivilschutz-
räume sind von der Wartung durch den ZS-Materialwart ausge-
nommen. Die Sicherstellung des Unterhaltes dieser Räume ob-
liegt ausschliesslich der Anschlussgemeinde.

DerrunoN DER Scn¡¡nrsrELLEN

Art. l8
Die Organisation der Führung in ausserordentlichen Lagen (ZGO)
obliegt im alleinigen Verantwortungsbereich der einzelnen Ver-
tragspartner. Ein Mitspracherecht der,,Zivilschutzorganisation
lllnau-Effretikon und Umgebung" besteht nicht.

Art. 19
Betreffend die Notwendigkeit und des Umfangs eines Einsatzes
von Zivilschutzkräften auf dem Gebiet der Anschlussgemeinde
entscheidet die ZGO derselben. Sie stellt entsprechende Anträge
an den Chef ZSO (eine direkte Aufgebotskompetenz an gemein-
deeigene Zivilschutzkräfte besteht nicht). Die in der Folge zuge-
teilten Zivilschutzkräfte werden - in Koordination mit dem Chef
ZSO - durch die ZGO der Anschlussgemeinde eingesetzt.

Art.20
Der Anschlussgemeinde steht das Recht zu, fúr kommunale Ar-
beiten Zivilschutzkräfte im Rahmen ordentlicher Ausbildungen
und Dienstleistungen anzufordern. Über die Art und Umfang die-
ser Einsätze entscheidet die Sicherheitskommission der Träger-
gemeinde. Die Koordination und Führung der Einsätze obliegt
dem Chef ZSO.
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Mitsprache der An-
schlussgemeinde

Sicherheitskommis-
sion der Trägerge-
meinde

lnformationsmana'
gement

Allgemeiner Ge-
schäftsverkehr zwi-
schen den Vertrags-
gemeinden

Art.21
Die Mitsprache der Anschlussgemeinde ist durch die Delegation
e¡nes Mitgliedes in die Sicherheitskommission der Trägergemein-
de sichergestellt. Entscheide dieser Sicherheitskommission sind
bindend und werden durch die Anschlussgemeinde anerkannt.

Att.22
Die Sicherheitskommission der Trägergemeinde wird gemäss den
Bestimmungen des internen Organisationsreglementes geführt.
Die Geschäftstätigkeit der Sicherheitskommission ist in einem
Geschäftsreglement geregelt. Dasselbe bedarf der Zustimmung
aller in der ,,Zivilschutzorganisation lllnau-Effretikon und Umge-
bung" zusammengeschlossenen Anschlussgemeinden sowie der
Trägergemeinde.

Art.23
Zur Sicherstellung. einesoptimalen lnformationflusses. detaillierter Definitionen von Schnittstellen. vonStellvertretungen. von Studien möglicher Krisensituation. etc.
ist die Trägergemeinde an den Rapporten der ZGO der An-
schlussgemeinde vertreten.

Art.24
Die Vertragspartner verkehren grundsätzlich über die bezeichne-
ten Sekretariate der eigenen Vennraltungen.

Kostenverteiler

Voranschläge

Flt¡RNzptt

Art.25
Die jährlich anfallenden Nettoaufiryändungen der,,Zivilschutzorga-
nisation lllnau-Effretikon und Umgebung" werden durch die Ver-
tragspartner dieser Organisation gemeinsam getragen. Der Ko-
stenanteil der Vertragsgemeinden wird im Verhältnisse der Zahl
der jeweiligen Einwohner/innen (Stand 31. Dezember des Vorjah-
res) in Rechnung gestellt. Ðie Verwaltungskostenanteile der
Veftragsgemeinden si nd dari n enthalten.

Art.26
Die Erstellung des Voranschlages für die ,,Zivilschutzorganisation
lllnau-Effretikon und Umgebung" erfolgt durch die Trägerge-
meinde. Er wird durch die Sicherheitskommission genehmigt und
der Anschlussgemeinde termingerecht zugestellt.

Att.27
Die Trägergemeinde ist befugt, bei Bedarf und im Rahmen des
voraussichtlichen Kostenanteils einen zinsfreien Kostenvorschuss
bei der Anschlussgemeinde einzufordern.

Kostenvorschuss

Seite 5 von 6



Entschädigung von
Mitgliedern der S¡-
cherheitskommissi-
on

Art.28
Für die Entschädigung der Mitglieder Sicherheitskommission ist
die Entscfiädigungsverordnung der Trägergemeinde massge-
bend (Sitzungs- u. Tagegelder bzw. Spesenersatz)

Vertragsgültigkeit

Errretikon/Lindau, .......!..?'..i.Yli.3gq?

amens der Trägergemeinde I llnau-Effretikon

Der

Eichenberger

der Anschlussgemeinde Lindau

ent: Der

4
Hans Steinegger

ScHIUSSBESTTMMUNGEN

Art.29
Der vorliegende Anschlussvertrag bedarf zur Gültigkeit der Zu-
stimmung durch die Direktion für Soziales und Sicherheit des
Kantons Zürich.

reiber:

2z

/

29.05.0214:30
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